
Energie & Netz Zuschlag solidarisierte Kosten
Der «Zuschlag für solidarisierte Kosten über 
das Übertragungsnetz» dient der Finanzierung 
von Netzverstärkungen in tieferen Netzebenen 
sowie den vom Parlament beschlossenen Über-
brückungshilfen für die Stahl- und Aluminium-
industrie.

Messkosten
Die Messkosten richten sich nach dem eingesetz-
ten Messgerät. Der Messgerätetyp hängt von der 
technischen Ausführung der Installation ab. 1) Bei 
grösseren temporären Anlagen kann im Einzelfall 
eine Wandlermessung (WM7) zum Einsatz kom-
men. Die Kosten dafür betragen 12.00 CHF/Mt. 

Konzessionsabgabe
Von der Gemeinde Mellingen erhobene Abgabe 
zur Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens 
durch elektrische Leitungen.

Netzzuschlag
Die Abgabe zur Förderung erneuerbarer Energien 
gemäss eidgenössischem Energiegesetz.

Blindenergie
Wenn während einer Ableseperiode der Anteil 
der Blindenergie 39.5 % des jeweiligen Wirkener-
giebezugs aus dem Netz übersteigt (entspricht 
einem Leistungsfaktor cos phi = 0.93), behält sich 
EWM vor, die daraus entstehenden Netzbelastun-
gen verursachergerecht mit 3.80 Rp./kVarh (exkl. 
MWST) in Rechnung zu stellen.

Energieprodukt
Die Stromlieferung erfolgt mit unserem Standard-
produkt primastrom aus 100 % erneuerbarer 
Energie.

Preise & Gültigkeit
Ab dem 1. Januar 2026 treten die neuen Prei-

se in Kraft und ersetzen die bisher gültigen. 
Preisanpassungen aufgrund von gesetzlichen 
Änderungen, Entscheiden der eidgenössischen 
Elektrizitätskommission ElCom, Änderungen von 
Steuern und Abgaben bleiben vorbehalten. 

Rechnung
Für die Zustellung einer Papierrechnung wird 
eine Gebühr von CHF 1.50 (exkl. MWST) erho-
ben. Weiterhin kostenlos erfolgt die Zustellung 
mit eBill direkt ins Onlinebanking oder als PDF-
Rechnung per E-Mail. Weitere Informationen 
sind unter mellingen.ch publiziert.

Kundendienst Werke
Die Regionalwerke AG Baden (RWB) wickelt die 
Abrechnung und das Inkasso von Elektrizität, 
Wasser, Abwasser sowie Kehrichtgebühren für 
die Gemeinde Mellingen ab.
Die RWB ist die Anlaufstelle für alle Angelegen-
heiten zu folgenden Dienstleistungen:

•	 Auskünfte zu Rechnungen betreffend 
Elektrizität, Wasser, Abwasser und Keh-
richtgebühren

•	 Umzugsmeldungen
•	 Mutationen von Kundendaten
•	 Zählerablesungen
•	 Inkasso, Zahlungsvereinbarungen

Bitte melden Sie Mieter- und Eigentümerwech-
sel termingerecht direkt der RWB.

Besondere Bestimmungen
Das Rechtsverhältnis zwischen Kunde und EWM 
beruht auf dem vorliegenden Preisblatt, dem 
Reglement des Elektrizitätswerkes sowie dem 
Finanzierungsreglement des Elektrizitätswerkes. 
Sämtliche Unterlagen sind auf 
mellingen.ch publiziert.

Mellingen, 25. August 2025
Der Gemeinderat

Erläuterungen und weitere  
Bestimmungen
Systemdienstleistungen SDL
Die für den sicheren Betrieb der Netze notwen-
digen Hilfsdienste der nationalen Netzgesell-
schaft Swissgrid. 

Stromreserve
Kosten für die vom Bund beschlossenen Mass-
nahmen zur Erhöhung der Versorgungssicher-
heit im Winter.

Preisblatt temporärer Strom 2026 (exkl. MWST)

Das Elektrizitätswerk Mellingen (EWM) liefert elektrische Energie für temporäre Stromanlagen mit Bezug aus dem Nieder-
spannungsnetz. 

Temporärer 
Strom
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Abgaben 	
Konzessionsabgabe (Rp./kWh) 

Netzzuschlag (Rp./kWh) 

0.90 

2.30 

Messkosten – DM7 	
Direktmessung (CHF/Mt.) 5.00

Netz – BT7  
Arbeitspreis (Rp./kWh)

Grundpreis (CHF/Mt.)

Systemdienstleistungen (Rp./kWh) 

Stromreserve (Rp./kWh)

Zuschlag solidarisierte Kosten (Rp./kWh)

16.00 

10.00

0.27 

0.41

0.05

Energie – tempstrom 
Arbeitspreis (Rp./kWh) 11.10

1)
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